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1. Betriebsrat des Senioren- und Pflegezentrums C. GmbH, vertreten  

durch die Betriebsratsvorsitzende D. C., I. str. 61 - 69, N., 

 

- Antragsteller, Gläubiger und Beschwerdegegner - 

 

Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. P., 

  Vom-S.-Str. 10, E., 

 

2. Senioren- und Pflegezentrum C. GmbH, vertreten durch die 

Geschäftsführung, I. str. 61 - 69, N., 

 

3. N. S. Tec West Dienstleistungs GmbH, Niederlassung N., vertreten durch die 

Geschäftsführung, I. str. 61 - 69, N., 

 

  - Arbeitgeberinnen, Schuldnerinnen und Beschwerdeführerinnen - 

 

Verfahrensbevollmächtigte:  Rechtsanwälte T. T., von der P. & I., I. platz 28, F., 

 

hat die 13. Kammer des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 

am 31.03.2017 

durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht Nübold 

b e s c h l o s s e n : 

 
Die sofortige Beschwerde der Schuldnerinnen vom 11.04.2016 
gegen den Beschluss des Arbeitsgerichts Oberhausen vom 
29.03.2016 – 4 BV 73/13 – wird zurückgewiesen. 
 
Kosten werden nicht erhoben. 
 
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. 
 
 
 

Beglaubigte Abschrift 

13 Ta 242/16 

4 BV 73/13 

Arbeitsgericht Oberhausen 

 

 

 

LANDESARBEITSGERICHT DÜSSELDORF 

BESCHLUSS 

In dem Zwangsvollstreckungsverfahren 

aus dem Beschlussverfahren 

mit den Beteiligten 
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G R Ü N D E : 
 
 

1. Die sofortige Beschwerde ist zulässig. Sie ist gemäß §§ 83 Abs. 5, 78 Satz 

1, 85 Abs. 1 Satz 3 ArbGG iVm. §§ 567 Abs. 1 Nr. 1, 793, 891 Satz 1 ZPO an 

sich statthaft sowie form- und fristgerecht (§ 569 ZPO) eingelegt worden. 

 

2. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Die Festsetzung eines Ord-

nungsgeldes gegen die Schuldnerinnen ist zu Recht erfolgt. Die Beschwerde-

kammer nimmt zunächst Bezug auf die ausführliche Begründung des Arbeitsge-

richts im angefochtenen Beschluss. Im Hinblick auf die Angriffe der Beschwerde 

ist ergänzend lediglich wie folgt auszuführen: 

 

a)  Insbesondere ist der Schuldtitel, also der vor dem Landesarbeitsgericht 

abgeschlossene Vergleich vom 15.10.2014, hinreichend bestimmt.  

 

Allerdings wird in Ziffer I. des Vergleichs auf Regelungen der „BV Dienstplange-

staltung vom 12.11.2013“ verwiesen, ohne dass deren Inhalt dem Vergleich zu 

entnehmen ist. Grundsätzlich genügt es für die Bestimmtheit eines Titels zwar 

nicht, wenn auf Urkunden Bezug genommen wird, die nicht Bestandteil des  

Titels sind, oder wenn sonst die Leistung nur aus dem Inhalt anderer Schriftstü-

cke ermittelt werden kann (BGH 07.12.2005 – XII ZR 94/03 – NJW 2006, 695). 

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht auf ein beliebiges Schriftstück, son-

dern eine Betriebsvereinbarung verwiesen wird. Betriebsvereinbarungen sind pri-

vatrechtliche kollektive Normenverträge (BAG 13.02.2007 – 1 AZR 184/06 – NZA 

2007, 825 RN 37) und gelten nach § 77 Abs. 4 BetrVG unmittelbar und zwingend. 

Sollte eine in einem Vollstreckungstitel in Bezug genommene Betriebsvereinba-

rung – anders als hier – dem Vollstreckungsgericht nicht vorliegen, kann diese 

auch noch im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens von den Beteiligten vorge-

legt werden, ohne dass insoweit ein Streit oder eine Unsicherheit über ihren Inhalt 

entstehen kann. 

 

b)  Entgegen der Ansicht der Schuldnerinnen liegt auch keine ungerechtfer-

tigte „Doppelbestrafung“ im Hinblick auf den Ordnungsgeldantrag im Verfahren 

Arbeitsgericht Oberhausen 1 BV 13/13 vor. Zwar liegen den Ordnungsgeldanträ-

gen insoweit in der Tat teilweise identische Lebenssachverhalte zugrunde. Die 

Argumentation der Schuldnerinnen übersieht jedoch bereits, dass zwei unter-

schiedliche Schuldtitel vorliegen, deren materielle Berechtigung im Vollstre-

ckungsverfahren grundsätzlich nicht zu prüfen ist. Das hiesige Bestrafungsver-

langen ist daher nicht bereits „anderweit rechtshängig“. Überdies stehen hinter 
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den in den Schuldtiteln postulierten Unterlassungspflichten jeweils unterschiedli-

che Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, nämlich § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Be-

trVG. Die teilweise doppelte Verletzung der Mitbestimmung verlangt daher im 

Grundsatz eine doppelte Bestrafung. Soweit beide Verstöße auf demselben Le-

benssachverhalt beruhen, kann dies allenfalls in der Höhe des Ordnungsgeldes 

berücksichtigt werden. Vorliegend stellt sich diese Frage bereits deshalb nicht, 

weil der Ordnungsgeldantrag in der anderen Sache zurückgewiesen worden ist. 

 

3. Eine Kostenentscheidung entfällt. Auch das Zwangsvollstreckungsverfah-

ren nach § 85 Abs. 1 ArbGG zählt noch zu den Beschlussverfahren des § 2 a 

Abs. 1 Nr. 1 ArbGG, für die nach § 2 Abs. 2 GKG keine Kosten erhoben werden 

(BAG 02.06.2008 – 3 AZB 24/08 – AP § 85 ArbGG 1979 Nr. 11 unter RN 10).  

 

Die Beschwerdekammer hat die Rechtsbeschwerde nach § 574 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 

zugelassen.  

 

 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

 

Gegen diesen Beschluss kann von den Schuldnerinnen 

 

R E C H T S B E S C H W E R D E 

 

eingelegt werden. 

 

Für den Gläubiger ist ein Rechtsmittel nicht gegeben. 

 

Die Rechtsbeschwerde muss 

 

innerhalb einer Notfrist* von einem Monat 

 

nach der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Beschlusses schrift-

lich oder in elektronischer Form beim 

 

Bundesarbeitsgericht 

Hugo-Preuß-Platz 1 

99084 Erfurt 

Fax: 0361-2636 2000 

eingelegt werden. 
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Beglaubigt 

 

Hülpert 

Regierungsbeschäftigte 

 
 

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einem Bevollmächtigten unterzeichnet 

sein. Als Bevollmächtigte sind nur zugelassen: 

 

1. Rechtsanwälte, 

2. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammen-

schlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände 

oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mit-

glieder, 

3. Juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum 

einer der in Nummer 2 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die ju-

ristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und dieser Organisa-

tion und ihrer Mitglieder oder eines anderen Verbandes oder Zusammen-

schlusses mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entspre-

chend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätig-

keit der Bevollmächtigten haftet. 

 

In den Fällen der Ziffern 2 und 3 müssen die Personen, die die Rechtsbeschwer-

deschrift unterzeichnen, die Befähigung zum Richteramt haben. 

 

Beteiligte, die als Bevollmächtigte zugelassen sind, können sich selbst vertreten. 

 

Bezüglich der Möglichkeit elektronischer Einlegung der Rechtsbeschwerde wird 

auf die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundes-arbeits-

gericht vom 09.03.2006 (BGBl. I Seite 519) verwiesen. 

 

* eine Notfrist ist unabänderlich und kann nicht verlängert werden. 

 

 

 

 

Nübold 

 


